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Öffentliches Beteiligungsverfahren zum Verordnungsentwurf (Ergänzung) der Lan-
desverordnung über die NATURA-2000-Gebiete im Land Sachsen.Änhalt (N2000. LVO
LSA)
Hier: Beteiligung der Gemeinde

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den vorliegenden Entwurf der o. g. Verordnung sind die Belange der Einheitsgemeinde
Stadt Wolmirstedt im Ortsteil Glindenberg betroffen.

Ziel der Verordnung NATURA 2000 ist es, ein Verbundsystem aus europäischen Vogel-
schutzgebieten und geschützten Flora-Fauna-Habitaten zu errichten und EU-Vogelschutz-
richtlinie sowie den Arten- und Lebensraumschutz entsprechend der FFH-Richtlinie durchzu-
setzen. Die Ergänzungen (Textpassagen) wurden in den Unterlagen gelb markiert und um-
fassen hauptsächlich auf die in den Karten dargestellten sensiblen Uferbereiche, in denen im
Zeitraum vom 15. April bis zum 31. Juli kein Anlanden sowie kein Betreten und Befahren
gestattet sind. Die Stellungnahme bezieht sich somit ausschließlich auf die Ergänzungen.

Zum Verordnungsentwurf der Landesverordnung über die NATURA-2000-Gebiete im Land
Sachsen-Anhalt nehme ich wie folgt Stellung und möchte die nachfolgenden Hinweise und
Bedenken insbesondere zum Hochwasserschutz, bezogen auf die Anlage 2. 9 § 3 Abs. 1
Ziffer 2 und Abs. 5 Ziffer 2, geben.

Dem Hochwasserschutz der Gemeinden wird im Verordnungsentwurf eine geringe Priorität
eingeräumt. Er muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dies betrifft auch die sensiblen Uferbe-
reiche im Zeitraum vom 15. April bis zum 31. Juli. Der ordnungsgemäße Wasserabfluss und
die Schutzanlagen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit
muss auch die Beseitigung von Wurzelteller und umgestürzter Bäume mit einem Abstand
von weniger als 15 m in direkter Linie zur Uferkante von Gewässern gestattet sein.

Obwohl die Zuständigkeit des Hochwasserschutzes dem Land Sachsen-Anhalt obliegt, sollte
für alle von einer Hochwassergefahr betroffenen Gemeinden der Hochwasserschutz oberste
Priorität erhalten. Hochwasserschutzanlagen müssen generell eine Privilegierung erfahren.
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Die Verordnung sollte durch Festlegungen zum Hochwasserschutz ergänzt werden, um bei
drohendem Hochwasser die Handlungsfähigkeit der zuständigen Behörden-und"Dienststellen
zum Schutz der Bürger zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

Zäbb,
M. Cassuhn'
Stellv. Bürgermeisterin


